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Die Absicherung der Berufsunfähigkeit
Jeder vierte Berufstätige kann aus gesundheitlichen Gründen nicht bis 
zum Rentenalter arbeiten. Wer hiervon betro�en ist, braucht in der 
Regel �nanzielle Mittel, um seinen gewohnten Lebensstandard auf-
recht zu erhalten.
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Während früher über die ge-
setzliche Rentenversicherung 
bei Berufsunfähigkeit wenigs-
tens ein gewisser Schutz ge-
währt wurde, besteht seit einer 
Gesetzesänderung vor einigen 
Jahren für nach dem 1. 1. 1961 
Geborene kein gesetzlicher Be-
rufsunfähigkeitsschutz mehr. 
(Nur bei Erwerbsminderung 
besteht noch eine, häu�g aber 
nur unzureichende Absiche-
rung.) Umso wichtiger ist heu-
te eine private Berufsunfähig-
keitsversicherung. Sie kann als 
Zusatzversicherung zu einer 
Lebens- oder Rentenversiche-
rung oder als selbstständige 
Versicherung abgeschlossen 
werden, nicht nur von Arbeit-
nehmern, sondern etwa auch 
von Selbstständigen. Die Ver-
sicherung zahlt bei Berufsun-
fähigkeit die vereinbarte Rente, 
die so hoch gewählt sein sollte, 
dass sie den Ausfall des Gehalts 
kompensiert. Solange Berufs-
unfähigkeit besteht, müssen 
ferner keine Versicherungsbei-
träge bezahlt werden. Die Ver-

träge sollten so gewählt wer-
den, dass Versicherungsschutz 
besteht, bis der Versicherte 
sein Rentenalter erreicht.

Was ist Berufs-
unfähigkeit?
Maßgebend ist der Begri�, 
der in den Versicherungsbe-
dingungen steht. Es sind ver-
schiedene De�nitionen auf 
dem Markt, zum Beispiel: „Voll-
ständige Berufsunfähigkeit 
liegt vor, wenn der Versicherte 
infolge Krankheit, Körperver-
letzung oder Krä�everfalls, die 
ärztlich nachzuweisen sind, 
voraussichtlich für mindestens 
6 Monate außer Stande ist, sei-
nen Beruf, wie er vor Eintritt 
der Krankheit, Körperverlet-
zung oder des Krä�everfalls 
bescha�en war, auszuüben“. 
Meist ist zusätzlich vereinbart, 
dass ein Anspruch auf die 
vollen Leistungen schon dann 
besteht, wenn man nur noch 
zu 50 % im Stande ist, seinen 
Beruf auszuüben. Für die Be-
rufsunfähigkeit sind nicht nur 

die gesundheitlichen Einschrän-
kungen ausschlag gebend. Maß-
gebend ist vielmehr, wie sich 
die gesundheitlichen Beein-
trächtigungen in der konkreten 
Berufsausübung auswirken. 
Hier ist eine detaillierte Einzel-
fallprüfung nötig. Denn die ge-
sundheitlichen Anforderungen 
sind von Fall zu Fall verschie-
den. So sind sie etwa für einen 
Metzger, der in einer Nahrungs-
mittelfabrik am Fließband arbei-
tet, völlig anders, als für einen 
Metzger, der eine kleine Flei-
scherei mit eigener Schlachtung 
und Ladengeschä� betreibt. 
Dieselben gesundheitlichen Ein-
schränkungen können bei dem 
einen Berufsunfähigkeit bedeu-
ten, bei dem anderen aber nicht.

Wie schnell bekommt 
man seine Leistungen?
Gerade weil es um viel Geld 
geht, ist das Prüfungsverfahren 
der Versicherer bei Berufsun-
fähigkeit o� langwierig und 
kompliziert. In der Regel müs-
sen detaillierte Fragebögen 
unter genauer Schilderung 
der einzelnen beru�ichen Tä-
tigkeiten beantwortet werden. 
Ferner sind Arztberichte und 
Belege vorzulegen. Häu�g ge-
lingt es den Versicherten nicht, 
ihre Ansprüche ohne anwalt-
liche Hilfe durchzusetzen. Es 
sollte schon im Vorfeld ein im 
Versicherungsrecht erfahrener 
Anwalt eingeschaltet werden, 
am besten ein Fachanwalt für 
Versicherungsrecht. Die Berufs-
unfähigkeitsversicherung ist 
ein kompliziertes Rechtsge-
biet, bei dem diverse Besonder-
heiten zu beachten sind. Feh-
ler im Antragsverfahren sind 
später o� nur schwer oder gar 
nicht mehr zu korrigieren. O� 
geht es um die Existenz. Die 
Einschaltung eines versierten 
Anwalts führt meist zu einer 
Beschleunigung der Sache. 

Wie lange wird bezahlt?
Häu�g will der Versicherer 
die Ansprüche nur für eine 
bestimmte Zeit anerkennen. 
Wenn die Leistungsp�icht 
nämlich einmal unbefristet an-
erkannt wurde, kann sich die 
Versicherung nur im sogenann-

ten Nachprüfungsverfahren 
wieder von ihrer Leistungs-
p�icht lösen. Ansonsten muss 
sie so lange zahlen wie die Ver-
sicherung läu�. Daher muss 
genau geprü� werden, ob nicht 
ein unbefristetes Anerkennt-
nis geboten ist. Die Vorausset-
zungen für eine Einstellung der 
Leistungen sind in den Versi-
cherungsbedingungen geregelt 
und grundsätzlich streng. Der 
Versicherer kann üblicherweise 
einmal jährlich eine ärztliche 
Untersuchung des Versicherten 
verlangen. In der letzten Zeit 
tauchen in meiner Kanzlei zu-
nehmend Fälle auf, bei denen 
der Versicherer einige Zeit lang 
leistet und sich dann weigert, 
weiter zu zahlen.

Muss man prozessieren?
Kann außergerichtlich keine 
Einigung erzielt werden, ist ein 
Prozess gegen den Versicherer 
notwendig. Ein solcher kann 
an dem Gericht geführt wer-
den, das für den Wohnsitz des 
Versicherten zuständig ist. Be-
steht eine Rechtsschutzversi-
cherung zahlt diese alle Kosten. 
Für bedür�ige Mandanten gibt 
es Prozesskostenhilfe. Auch ein 
Verfahren mit Prozesskosten-
hilfe ist aber riskant, denn bei 
Prozessverlust müssen trotz 
gewährter Prozesskostenhilfe 
die Kosten des gegnerischen 
Anwalts voll bezahlt werden. 
Möglichkeit eines Ge-
richts  verfahrens ohne 
Kostenrisiko:
Verschiedene Firmen bieten 
die Finanzierung von Prozes-
sen gegen Erfolgsbeteiligung 
an. Meist handelt es sich um 
Tochtergesellscha�en großer 
Versicherungen. Bisher habe 
ich gute Erfahrungen mit Pro-
zess�nanzierung gemacht. Der 
Finanzierer übernimmt alle 
Kosten, wie etwa Gerichts- und 
Anwaltskosten, Kosten für 
Sachverständige, und erhält im 
Gegenzug bei Prozessgewinn 
einen Teil des Erlöses, in der 
Regel 30  %. Geht der Prozess 
wider Erwarten verloren, trägt 
der Finanzierer den gesamten 
Verlust, einschließlich der an 
den Gegner zu erstattenden 
Kosten. Bei einem Erlös von 
100.000 €, verbleiben dem Man-
danten 70.000 €, während der 
Prozess�nanzierer 30.000 € er-
hält. Wer einen größeren und 
damit teueren Prozess führen 
will, sollte Prozess�nanzie-

rung in Erwägung ziehen. 
Finanziert werden grundsätz-
lich Prozesse aus allen Rechts-
gebieten. Der Streitwert muss 
in der Regel mindestens 50.000 €
betragen. Bei Interesse setzen 
Sie sich doch einfach mit mir in 
Verbindung.
Rechtsanwältin Edith Menth, 
Telefon: 0851/8517177-0


